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MITTEILUNG DES SCHULAMTSLEITERS 
 
Sehr geehrte Frau Direktor! 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
 
Mit Dekret vom 7. Februar 2005, Nr. 58/16.4, habe ich das Auswahlverfahren mit Ausbildungs-
lehrgang für die Aufnahme von Schulführungskräften an Grund- und Mittelschulen und an Ober-
schulen ausgeschrieben. 
 
Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist für den 21. Februar 2005 geplant. Die Bewerberinnen 
und Bewerber werden dann 30 Tage, voraussichtlich also bis zum 23. März 2005, Zeit haben, die 
Gesuche sowie die vorgeschriebenen Unterlagen im Schulamt abzugeben. 
 
Der Text der Ausschreibung sowie die Anlagen (technische Anlage über die Inhalte des Ausbil-
dungslehrganges, Titelbewertungstabelle, Gesuchsvorlage) werden ab dem 21. Februar 2005 auf der 
„Homepage“ des Schulamtes veröffentlicht werden. Außerdem werden wir Ihnen einige Exemplare 
der veröffentlichten Ausschreibung zukommen lassen. Im Folgenden wird das Auswahlverfahren 
kurz vorgestellt: 
 

Bereiche – Stellen: 
Das Auswahlverfahren wird in zwei Bereichen durchgeführt: in der Grund- und Mittel-
schule, in der Oberschule. In der Grund- und Mittelschule werden 18 Stellen, in der O-
berschule 8 Stellen ausgeschrieben. 
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Zulassungsvoraussetzungen: 
Zulassungsvoraussetzung sind 7 Jahre effektiver Dienst in Stammrolle sowie der Besitz 
eines Doktorats; der Besitz des Nachweises der Kenntnis der deutschen und italienischen 
Sprache gemäß DPR vom 26. Juli 1972, Nr. 752, stellt keine Voraussetzung für die Zulas-
sung zum Auswahlverfahren selbst dar, sondern ist Voraussetzung für die Eintragung in 
die allgemeine Wettbewerbsrangordnung am Ende des Auswahlverfahrens, nach der 
Schlussprüfung. Bewerber und Bewerberinnen, welche das Doktorat in Österreich er-
worben haben, müssen bis zum 23. März 2005 die Bestätigung über die Gesamtnote 
gemäß Notenwechsel vom 28. Januar 1999, Punkt 13, vorlegen, damit das Doktorat 
der Benotung entsprechend bewertet wird; andernfalls wird die Mindestpunktzahl an-
gewandt. Nähere Informationen finden Sie im Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 50 
vom 3.12.2003 und im Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 13 vom 4.3.2004. 
 
Phasen des Auswahlverfahrens: 
Auswahl nach Titeln (voraussichtlich März 2005 – Mai 2005): 
Ziel dieser Phase ist es, jene Bewerber und Bewerberinnen ausfindig zu machen, welche 
zur nächsten Phase, dem Zulassungswettbewerb, zugelassen werden. Für diesen Zweck 
wird aufgrund der erklärten Titel eine Rangordnung erstellt. Es kann die siebenfache An-
zahl an Bewerberinnen und Bewerbern, bezogen auf die ausgeschriebenen Stellen, zum 
Zulassungswettbewerb zugelassen werden, 126 im Bereich Grund- und Mittelschule, 56 im 
Bereich Oberschule. 
 
Zulassungswettbewerb (voraussichtlich Mai 2005 – Juni 2005): 
Es werden zwei schriftliche und eine mündliche Prüfung durchgeführt. Am Ende dieser 
Prüfungen wird pro Bereich eine Rangordnung erstellt. Zur nächsten Phase, dem Ausbil-
dungslehrgang, werden pro Bereich so viele Bewerber und Bewerberinnen zugelassen, wie 
viele Stellen ausgeschrieben sind, wobei diese Anzahl um 10% erhöht wird. Die eigentliche 
Selektion der Bewerberinnen und Bewerber findet hier statt. 
 
Ausbildungslehrgang (Sommer 2005 – Frühjahr 2006): 
160 Stunden Präsenzschulungen, 80 Stunden Praktikum. 
 
Schlussprüfung (Frühjahr 2006 – Sommer 2006): 
Es werden eine schriftliche und eine mündliche Prüfung durchgeführt. Für die Eintragung 
in die Bewertungsrangordnung ist der Besitz des Nachweises über die Kenntnis der deut-
schen und italienischen Sprache gemäß DPR vom 26. Juli 1972, Nr. 752, unbedingt erfor-
derlich, andernfalls bleibt auch der positive Abschluss der Schlussprüfung in jeder Hin-
sicht wirkungslos. 

 
Sie werden ersucht, diese Mitteilung den interessierten Personen zugänglich zu machen. Für weitere 
Informationen werden die einzelnen Ämter nach der Veröffentlichung der Ausschreibung im Amts-
blatt der Region bzw. auf der Homepage des Schulamtes zur Verfügung stehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
DER SCHULAMTSLEITER 
Dr. Peter Höllrigl 


